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Ein zweifaches, ſehr gearbeitetes Regiſter: Ortsregiſter, ſowie
Perſonen⸗ und Sachregiſter, chließt das fleißig und gediegen gearbeitete
Werk würdig ab

Pölten. Dr oſef＋
Die kirchlichen Rechtsbeſtimmungen für die Frauen⸗

Kongregationen. on Auguſtin Arndt Gr.80, (VIII. 360
S.) Mainz 1901 Kirchheim. 6.—

Der vorteilha bekannte Verfaſſer hat nun ſchon das zweitemal das
Unglück, daß ein ehen fertiges Werk durch die unmittelbar nachfolgende Ge⸗
ſetzgebung überholt wurde V erging ihm mit dem ſchätzenswerten, übrigens
auch nun keineswegs entwerteten Buch De Iibris Prohibitisun wiederholte
10 ſich nit dieſer Schrift Mitten tim ruck erſchien die Konſtitution Leo III
OConditae Ohristo Dezember 1900, welche eine längſt ſchmerzlich
empfundene ücke des Ordensrechtes endlich ausfüllte. Udeſſen iſt auch dieſes Buch
Nur überholt, keineswegs öllig entwertet. Das Buch iſt keine ſelbſtändigeArbeit, ſondern bietet bloß eine eutſche Bearbeitung des franzöſiſchen erkes
von Battandier über denſelben Stoff. Dieſes hat un kurzer Zeit zwei Auf
lagen rleht. Inzwiſchen iſt auch ſchon NI. franzöſiſcher Kommentar erſchienen
zur Konſtitution Leo 11 von Nardelli (Canoniste COntemp. 1901,

698)
Der (  eil des vorliegenden Buches handelt über Urſprung, Ziel Uund Rechts⸗guellen der neeren Kongregationen, über Errichtung und Approbation derſelben,ihr Verhältnis den kirchlichen Tden (Propaganda, Congreg. Eppm 61

Regularium, Kardinalprotektor, Diözeſanbiſchof, Pfarrer); der II. eil enthältdie kirchlichen Beſtimmungen Üüber die innere Organiſation. —  * all dieſe Dingeenthält die oOnst. Conditae Christo grundlegende U  772  ätze, ſie auch an ſich
Nur das Verhältnis zum Diözeſanbiſchof regeln will

Es iſt darum wirkli zu bedauern, daf das uch nicht oder nur
zum Tei auf dieſe Konſtitution Rückſicht nehmen konnte. Wir möchten arum
den Verfaſſer und den Verleger bitten, ſofort eine Neuauflage In Angriff
3u nehmen und den Reſt der alten die Herſtellungskoſten werden woh
gedeckt ſein einzuſtampfen. Für —  —X„5 Neubearbeitung würde ich dem Herrn
Verfaſſer unmaßgeblichſt vorſchlagen, das Geſchichtliche und Statiſtiſche un
glei mehr zu etonen, ferner die Re  quellen, ihren Fundort, 3.  ihre juri  —
iſ Tragweite eingehender Ind zu behandeln, on dagegen eine
konziſere Darſtellung zu wählen, als der franzöſiſche Autor ſie elte Das
Werk kann wo kaum ˙ gehalten werden, daß die Vorſteherinnen ſolcherKongregationen neben den wiſſenſchaftlichen Kreiſen eS auch en  en önnen.
Für ſie müßte eine andere Arbeit berechnet werden. Freilich würde das eine

gründliche Umarbeitung des U und eine rößere Unabhängigkeit
von der franzöſiſchen Vorlage bedingen, aber mit Recht. Das Uch
füllt eine wirkliche aus Denn die älteren Schriften von els
und Schuppe ſind wirklich veraltet.
0 Hollweck.


